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§/Artikel/Anlage 

§ 12 

Inkrafttretensdatum 

01.04.1999 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2007 

Text 

Fettgehalt bei Übertragung von Referenzmengen 
 

§ 12. (1) Referenzmengen werden mit dem Fettgehalt übertragen, der als repräsentativer Fettgehalt 
mitgeteilt wurde oder auf Grund dauerhafter Übertragungen neu berechnet wurde. 

(2) Bei Beendigung von vorübergehenden Referenzmengenübertragungen ist der Fettgehalt maßgeblich, der 
mit dieser Referenzmenge übertragen wurde. Dies gilt auch bei Änderungen des Verfügungsrechts über einen 
Betrieb. 


